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ANLAGE - 1 - 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Helmut Teichmann 
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Schriftliche Frage der Abgeordneten Margarete Bause 

vom 8. August 2018 

(Monat August 2018, Arbeits-Nr. 76) 

Frage 

Wie viele Fälle von rechtswidrigen Abschiebungen noch nicht vollziehbar ausreise- 

pflichtiger Personen durch die Länder und kommunale Ausländerbehörden im Zeit- 

raum vom 01.01.2015 bis zum Zeitpunkt der Einreichung dieser schriftlichen Frage 

sind der Bundesregierung bekannt, und in wie vielen dieser Fälle ist eine Rückholung 

nach Deutschland erfolgreich gewesen bzw. wurde diese versucht (bitte einzeln mit 

jeweiligem Herkunftsland (nach den 28 häufigsten) auflisten)? 

Antwort 

Die Bundesregierung versteht die Frage dahin gehend, dass sie Abschiebungen im 

Sinne des § 58 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes betrifft. Nach Kenntnis der Bun- 

desregierung ist seit dem 01. Januar 2015 in sieben Fällen eine Abschiebung durch 

die zuständigen Länder und kommunalen Ausländerbehörden erfolgt, obwohl die er- 

forderlichen Verwaltungsakte noch nicht vollziehbar waren; zwei Fälle im Jahr 2017 

und 5 Fälle im Jahr 2018. Die Herkunftsländer der Antragsteller und gleichzeitig Ziel- 

länder der Rückführungen waren Nigeria, Afghanistan, Kosovo, Marokko, Simbabwe, 

VR China und Tunesien. Die Bundesregierung hat in fünf Fällen eine umgehende 

Rückholung betrieben. In drei von diesen Fällen ist eine Rückholung bereits erfolgt 

und in zwei Fällen befindet sich das Rückholverfahren zurzeit noch in der Durchfüh- 

rung. In zwei weiteren Fällen ist noch keine Entscheidung zur Rückholung getroffen 

worden. 


